
Gemeinde haftet nicht
für geplatzte Reifen

Gemeinden müssen Straßen frei
vonGefahren halten – Stichwort
Verkehrssicherungspflicht.
Doch wo sind die Grenzen und
wann fängt die Verantwortung
des Autofahrers an?
In jedem Fall dient die Siche-

rungspflicht nicht dazu, dass Ver-
kehrsteilnehmer das „allgemeine
Lebensrisiko“ auf die Gemeinden
abwälzen können, heißt es in
einem Urteil des Landgerichts
Flensburg.
Ein Autofahrer wollte dabei

Schadenersatz von einerGemein-
de, weil er sich inBruchstellen am
Straßenrand zwei Reifen platt ge-
fahren hatte. Doch das Gericht
wies ihnab. Es sei zu erkennenge-
wesen, dass die Straße in weiten
Teilen nicht befestigt und der äu-
ßere Straßenrand nicht stabil sei.
Entsprechend hätte er langsamer
fahrenmüssen, als er demGegen-
verkehr dorthin auswich.
„Eine Pflichtverletzung be-

ginnt grundsätzlich erst dort, wo
auch für den aufmerksamen Ver-
kehrsteilnehmer eine Gefahren-
lage überraschend eintritt und
nicht rechtzeitig erkennbar ist“,
schreibt das Landgericht in den
Leitsätzen seines Urteils, auf das
der ADAC hinweist. (Az.: 2 O
90/25)
DerMannwarwegeneines ent-

gegenkommendenAutos aufdem
rechten asphaltierten Rand wei-
tergefahren - dabei gab es einen
lauten Knall: Beide Reifen an der
rechten Seite platzten, zudem
wurde die Felge beschädigt. Der
Schaden: 1.400 Euro. Diesen Be-
tragwollte der Fahrer vonderGe-
meinde erstattet bekommen. Sein
Argument: Die Gemeinde hätte
die Verkehrssicherungspflicht
verletzt.
Die Bruchstellen wären am

rechtenStraßenrandgewesen– in
einer Größe von 13 bis 15 Zenti-
metern.Auchdas danebenliegen-
de ausgewaschene Bankett mit –
erkennbaren – tiefen Schlaglö-

chernwärenicht in einembefahr-
baren Zustand gewesen, lauteten
seine Argumente.
Der Autofahrer vertrat die An-

sicht, die Gemeinde wäre ver-
pflichtet gewesen, die Bruchstel-
len zu reparieren oder vor ihnen
zuwarnen.Das sah die betroffene
Gemeinde ganz anders: Die Stra-
ße stand unter regelmäßigerKon-
trolle und die Schäden wären er-
kennbar gewesen. Die Siche-
rungspflicht sah sie nicht verletzt.
Deshalb ging die Sache vor Ge-
richt.
Im Detail führte das Gericht

aus: Ja, die entsprechenden Vor-
schriften nehmen die Gemeinde
zwar grundsätzlich in die Pflicht,
die Verkehrsflächen von Gefah-
ren freizuhalten. Sie muss im
Rahmen des Zumutbaren alles
tun, auf solche Gefahren zu re-
agieren, um die Verkehrsteilneh-
mer zu schützen.
Aber: Siemuss nicht für alle er-

denkbaren Möglichkeiten Vor-

sorge treffen. Eine absolute Ge-
fahrlosigkeit kann nicht eingefor-
dert werden.
Der zuständige Bauhof führte

drei bis vierKontrollen im Jahr an
der Straße durch, die letzte zwei
WochenvordemUnfall.Daswer-
tete das Gericht dahingehend,
dass alles Zumutbare getan wor-
den wäre.
In diesemFall sei außerdem für

einen ortsunkundigen Fahrer,
wie den Kläger, erkennbar gewe-
sen, dass es sich umeine inweiten
Teilen unbefestigte Straße han-
delte. Sie war bei Gegenverkehr
erkennbar nur mit reduziertem
Tempo zu befahren. Laut Gericht
war auch zu erkennen, dass der
äußere Rand nicht genügend sta-
bil war. Mit Abbruchkanten
musste man rechnen.
Der Mann hätte in dem Fall

die schadhafte Stelle also selbst
erkennen können. Deshalb wur-
de seine Klage abgewiesen.
(DPA)

Flickenteppich und Kraterlandschaften: Nicht immer ist der Stra-
ßenbelag ideal - welche Pflicht hat die Gemeinde, Gefahren abzu-
wenden? FOTO: FEDERICO GAMBARINI/DPA
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